
Beschlussvorlage 

 
Einreicher: FB 3 – Stadtentwicklung und Bauaufsicht 

Gremium (Beratungsfolge) Sitzungstermin Zuständigkeit  

Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 01.09.2020 Vorberatung 

Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 03.09.2020 Vorberatung 

Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder 17.09.2020 Entscheidung 

 

Benennung von Straßen in der Stadt Schwedt/Oder 

 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt, der neu errichteten 

Straße im Bereich des Bebauungsplanes „Regattastraße“ den Namen „Dorotheenweg“ zu 
geben. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt, der neu zu errich-
tenden Straße im Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Wohngebiet 
am biologischen Schulgarten“ den Namen „Floraweg“ zu geben. 

3. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt, der neu errichteten 
Weiterführung der Straße „Zichower Weg“ ebenso den Namen „Zichower Weg“ zu geben. 

4. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Bürgermeister mit der Umsetzung dieses 
Beschlusses. 

5. Die Neubenennungen sind in das amtliche Straßenverzeichnis und in das Straßenregister 
aufzunehmen. 

6. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

 

 

 
gez. Jürgen Polzehl 
Bürgermeister 

 
 

 
 

 

 
Anlage/n:  

1 - Dorotheenweg 
2 - Floraweg 
3 - Zichower Weg_neu 

 

Drucksache-Nr.: BV/141/20 

Status: öffentlich 

Datum: 22.07.2020 
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Finanzielle Auswirkungen:   Ja:    Nein:   

 
Ergebnishaushalt 
 
Erträge 
Produktkonto 

 
Betrag in € 

Aufwendungen 
Produktkonto 

 
Betrag in € 

HH-Jahr(e) 

     
     

 
Finanzhaushalt (nur für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) 

 
Investitionsnummer:  
 
Einzahlungen 
Produktkonto 

 
Betrag in € 

Auszahlungen 
Produktkonto 

 
Betrag in € 

HH-Jahr(e) 

     
     

 
Deckung 
 

  Mittel stehen zur Verfügung 
  überplanmäßiger  Mittelbedarf in €  
  außerplanmäßiger Mittelbedarf in €  

 
Deckungsvorschlag:  
 

 

Begründung: 

Gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 13 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg obliegt der 
Stadt Schwedt/Oder die Benennung der im Gemeindegebiet befindlichen Straßen. 

Im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Schwedt/Oder wurden die Bürgerinnen und 
Bürger dazu aufgefordert, sich an der Benennung zweier neuer Straßen zu beteiligen. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass historische oder städtebauliche Bezüge besonders willkommen seien. 

Die Arbeitsgruppe Straßennamen der Stadtverwaltung – bestehend aus Vertretern der Fach-
bereiche Stadtentwicklung und Bauaufsicht, Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege,  
Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten sowie der Statistikstelle –  hat in ihrer 
Sitzung vom 8. Juli 2020 über die bei ihr aus dem Kreise der berechtigten Öffentlichkeit 
fristgerecht eingegangenen insgesamt 92 Vorschläge beraten.  

Die Arbeitsgruppe hat bei ihrer Entscheidungsfindung zum einen besonders berücksichtigt, 
dass das Verhältnis von weiblichen zu männlichen Straßennamen im Stadtgebiet bislang stark 
einseitig geprägt ist (8 weiblich zu 43 männlich).  

Zum anderen war gemäß dem Aufruf im Amtsblatt darauf zu achten, dass zumindest in einem 
der beiden Fälle ein konkreter Bezug zur Stadtgeschichte gegeben ist.  

Da lebende Personen bei der Namensvergabe ausgeschlossen sind, kamen vor allen Dingen 
zwei weibliche Personen als Namensgeber in Betracht: Zum einen die Markgräfin Dorothea von 
Holstein-Glücksburg, die sich um den Wiederaufbau Schwedts nach dem 30-jährigen Krieg 
(1618 bis 1648) verdient gemacht hat, und Charlotte Liebenow (geb. Welk), die aufgrund ihres 
persönlichen Heldentums während der französischen Besatzung Schwedts (ab 1806) als 
„Retterin der königlichen Soldatenkasse“ in die Stadtgeschichte eingegangen ist. 

Die Entscheidung (4 zu 1 Stimmen) zugunsten der Markgräfin Dorothea fiel letztlich im Hinblick 
auf die örtliche Beziehung zum ehemaligen Schloss. 
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Die Bezeichnung „Floraweg“ (4 zu 1 Stimmen) ergab sich aus dem Bezug zum benachbarten 
Schulgarten und der Straßenführung. Zudem erschien hier die zu errichtende Straße nicht 
repräsentativ genug, um auf Charlotte Liebenow zurückzugreifen.  

Die Bezeichnung „Zichower Weg“ ergab sich aus der Natur der Sache. 
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20.07.2020 1:1000Datum: Maßstab:

Stadt Schwedt/Oder
Anlage 1 - Benennung Straßen in Schwedt/Oder

Bereich des Bebauungsplanes "Regattastraße"

beschlossener Straßenname: Dorotheenweg
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 Zichower Weg  
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Stadt Schwedt/Oder
Anlage 3 - Bennenung Straßen in Schwedt/Oder

Erweiterung Eigenheimsiedlung "Zichower Weg"

beschlossener Straßenname: Zichower Weg
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